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Feststellung offenkundiger Tatsachen,  

die BRD und die in ihrem Namen Handelnden betreffend 
 
 
Es ist eine offenkundige Tatsache, daß 
 

1. die BRD kein wirksamer Rechtstaat ist. Das hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte mit Urteil vom 08.06.2006, Aktenzeichen: EGMR 75529/01 
festgestellt. 

2. nach J. Isensee, Das legalisierte Widerstandsrecht, Seite 1, gilt: „Der Rechtsstaat 
garantiert dem Einzelnen effektiven Rechtsschutz … .“ und „Die Friedenspflicht 
des Bürgers und das Verbot der Selbsthilfe bestehen aber nur soweit, wie der 
effektive staatliche Rechtsschutz reicht. Das Selbsthilferecht des Bürgers lebt 
deshalb in Grenzfällen auf, in denen ausnahmsweise keine gerichtliche Hilfe 
erreichbar und die vorläufige Hinnahme einer Rechtsverletzung durch 
Staatsorgane unzumutbar ist.“ 

3. das „Zweite Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz“, kurz: das Zweite 
Bereinigungsgesetz, vom 23.11.2007 am 30.11.2007 in Kraft getreten ist. 

4. dieses zweite „Bereinigungsgesetz“ ohne Abstimmung durch das Parlament 
(Bundestag) der BRD Gesetzeskraft erlangt hat und damit offenkundig geworden 
ist, daß die oberste Gewalt beim Erlaß von Gesetzen in der BRD nicht beim 
Parlament liegt, sondern bei den Besatzungsmächten! 

5. das Parlament (Bundestag) der BRD nicht berechtigt ist, Besatzungsrecht 
aufzuheben oder einzuführen bzw. aufleben zu lassen, wie in Art. 4 (Gesetz zur 
Bereinigung des Besatzungsrechts) des zweiten Bereinigungsgesetzes, 
geschehen. 

6. das Grundgesetz nun auch ganz offiziell weitestgehend aufgehoben ist, da durch 
das „Bereinigungsgesetz“ vom 23.11.2007, Art. 4 § 1 (Aufhebung von 
Besatzungsrecht), verfügt wird, das Bundes- oder Landesrecht, das nicht den 
Artikeln 73, 74 und 75 GG zuzuordnen war, aufgehoben ist.  

7. damit auch Art. 34 GG (Amtshaftung/Staatshaftung) aufgehoben ist. Durch diesen 
Art. 4 des zweiten Bereinigungsgesetzes darf auch Art. 34 GG nicht mehr 
angewendet werden! 

8. mit dem zweiten Bereinigungsgesetz vom 23.11.2007, Art. 3 (Folgen der 
Aufhebung), auch das Recht der Länder auf Erlaß eines Staatshaftungsgesetzes, 
erloschen ist. 

9. das vom Parlament (Bundestag) der BRD beschlossene Staatshaftungsgesetz, 
das  von der Justiz 1982 eingezogen wurde, keine Gültigkeit mehr hat. 

10. aus den vorgenannten Gründen ein Schadensersatzanspruch gegen die 
Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen ist, ebenso gegen  ein Land der 
BRD oder gegen eine öffentlich rechtliche Körperschaft, die mit Ihrer Satzung 
nicht vom Rahmenrecht der BRD abweichen kann und darf. 



11. aus den genannten Gründen die Personen, die Gesetze der Bundesrepublik 
Deutschland als Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Gerichtsvollzieher, 
Polizisten, Finanzamt-Bedienstete oder in anderer Funktion anwenden, nicht in 
einem verfassungsmäßigen Auftrag oder in Vertretung einer verfassungsmäßigen 
Organisation handeln! 

12. für die unter 11. genannte Personengruppe eine Haftung nach § 89 BGB (Haftung 
für Organe) in Verbindung mit § 31 BGB (Haftung des Vereins für 
verfassungsmäßig berufene Vertreter) nicht zutrifft. 

13. aus obigen Gründen die unter 11. genannten Personen persönlich und 
gesamtschuldnerisch haften, auch bei Fahrlässigkeit nach § 839 BGB. 

14. zum Nachweis, dass eine verantwortliche Willenserklärung (Urteil, Beschluß, 
Haftbefehl, Zahlungsaufforderung, etc.) eines Richters, Staatsanwalts, 
Rechtspflegers, Gerichtsvollziehers, Polizisten, Finanzamt-Bediensteten oder in 
anderer Funktion für die BRD Handelnden vorliegt, diese immer mit der 
Originalunterschrift nach BGB § 126 des Handelnden an den Betreffenden 
ausgehändigt werden muss. 

15. Amtshilfe durch die vollziehende Gewalt (z.B. Polizei) nur dann gefordert werden 
kann, wenn das Amtshilfeersuchen nach BGB § 126 rechtsgültig unterschrieben 
ist oder zumindest das Vorhandensein einer Originalunterschrift nach § 34 (3) 
VwVfG korrekt beglaubigt wurde. Ohne rechtsgültige Unterschrift oder 
rechtsgültige Beglaubigung liegt nur ein nichtiges Amtshilfeersuchen vor, dass 
deshalb unbeachtlich ist (§ 44 VwVfG). 

16. die Alliierten für rechtswidrige und gegen die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung gerichtete Handlungen deutscher Beamter keinerlei Haftung 
übernehmen, wie aus Artikel 51 des zweiten Bereinigungsgesetzes vom 
23.11.2007 unmißverständlich hervorgeht. 

17. ein Stillstand der Rechtspflege in der BRD eingetreten ist, weil – neben den 
bereits genannten Gründen - es in dieser keinen gesetzlichen Richter geben 
kann, weder nach dem Grundgesetz noch nach anderen rechtsstaatskonformen 
Rechtsgrundlagen. 

 
 
Begründung und Folgen: 
 
Nach Zöller, ZPO 23. Auflage, § 291 (Offenkundige Tatsachen), Rn 1, ist eine Tatsache 
offenkundig, wenn sie zumindest am Gerichtsort der Allgemeinheit bekannt oder - ohne 
besondere Fachkunde - auch durch Information aus allgemein zugänglichen, 
zuverlässigen Quellen wahrnehmbar ist.  
 
Nach ZPO § 291 bedürfen offenkundige Tatsachen keines Beweises:  
 
ZPO § 291 Offenkundige Tatsachen. 
Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises. 
 
Nach Zöller, ZPO 23. Auflage, § 291 (Offenkundige Tatsachen), Rn 2,  darf das Gericht 
gegenteiliges Klagevorbringen nicht verwerten. Damit schließt die festgestellte 
Offenkundigkeit ein versuchtes Ignorieren von bestehenden, unwiderlegbaren Tatsachen 
nach ZPO § 291 aus. 
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